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Auslandschweizertag 1$62

25. und 26. August 1962 in Sion

Im Mittelpunkt der Diskussion wird die Frage des Stimmrechts der
Auslandschweizer und die Einführung eines Verfassungsartikels über
die Auslandschweizer stehen.
Aus dem Programm der Tagung:

Samstag, 25. Augusts 09.00 - 1. Plenarsitzung
10.00 - getrennte Sitzungen nach

Sachgebieten (Verfassungs-
artikel, AHV/lV, Jugendgruppen,
Solidaritätsfonds, etc.)

lJ.OO - Mittagessen
I4.3O - 2. Plenarsitzung
19.00 - Bankett und Unterhaltungsabend

(voraussichtlich Vorstellung
"Son et Lumière", "Chanson
valaisanne", etc.)

Sonntag, 26. August: Fahrt ins Oberwallis mit Beauch in Brig.

Solidaritätsfonds

Die Statuten des Solidaritätsfonds wurden anlässlich des
Auslandschweizertages in. St.Gallen am 26.August 1961 durch die Delegiertenversammlung

einer Revision unterzogen.
Es ist nun möglich, dass auch Schweizervereine als Kollektivmitgliedl
dem Fonds beitreten können. Es sollte für jede Auslandgruppe eine
Ehrensache sein, Mitglied des Fonds zu werden; verschiedene unter-
ihnen haben von dieser Möglichkeit bereits (gebrauch gemacht.
Nach den Statuten ist ein Beitritt schon mit einer jährlichen Zahlung
von Fr. 27.— möglich. Wir bitten diejenigen Schweizervereine, die
demi Fonds als Kollektivmitglied beitreten wollen, uns den oder die
Namen der Landsleute zu nennen, die sie als Anspruchsberechtigte
einsetzen wollen. Im Falle eines Existenzverlustes gemäss den
Statuten des Fonds kämen die genannten Landsleute in den Genuss der
Paus chaient s chädigung.

Auslandschweizersekretairat

Wir bitten Sie, davon Kenntnis zu nehmen, dass die Bezeichnung Aus-
landschweizerWERK in AuslandschweizerSEKRETARIAT abgeändert worden
ist. Sie entspricht damit der genauen Uebersetzung der ursprünglich
französischen Benennung.
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